
BEITRITTSERKLÄRUNG         * Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / Pflichtfelder 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum TSV Hof 1861 e.V.
 
Name:    Vorname:

Geb.-Datum:   Tel.:

Email:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Sportart:

Familienangehörige, die bereits Mitglied im TSV Hof 1861 e.V. sind: 

(Vor- Nachname und Geburtsdatum)

Name des Abteilungs - / Übungsleiter

MONATSBEITRÄGE AB  01. 07. 2022

01  Erwachsene ab 18 Jahre    9,50 Euro

02  Jugendliche 14 - 18 Jahre    7,50 Euro 

03  Kinder bis 14 Jahre    6,50 Euro

04  Schüler, Studenten über 18 Jahre, Auszubildende (mit Nachweis) 7,50 Euro

05  Mitgliederehegatten    6,50 Euro  

06  für das 1. + 2. Mitgliederkind (dh. Mutter u./o. Vater sind Mitglied) 4,50 Euro 

07  für das 3. Und folgende Mitgliedskind   2,50 Euro

08  FSJ- und Bufdi-Leistende (mit Nachweis)   Beitragsfrei

Einmalige Anmeldegebühr    10,00 Euro

Turn- und Sportverein Hof 1861 e.V.
Basketball • Faustball • Fechten • Fitnessgymnastik • Handball • Langlauf/Walking/Nordic Walking •
Leichtathletik • Gymnastik und Tanz • Radsport • Rhythm. Sportgymnastik • Rollkunstlauf • Skigymnastik • 
Tanzen • Tennis • Tischtennis • Triathlon • Turnen • Volleyball • Wandern

DATENSCHUTZHINWEISE FÜR NEUMITGLIEDER

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer 
Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten (Name, 
Adresse, Geburtstag sowie ggf. Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
Bankverbindung) auf den EDV-Systemen des TSV Hof 1861 gespei-
chert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und ge-
nutzt werden. Verantwortliche Stelle ist der TSV Hof 1861.

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu 
behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Per-
son gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit 
die beim TSV Hof 1861 gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn 
die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungspro-
zesse des TSV Hof 1861 nicht erforderlich sind, können Sie auch eine 
Sperrung und ggf. eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen.

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbe-
zogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuer-
rechtlichen oder sonstigen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. 
Hiervon sind die Daten ehemaliger Funktionsträger und Mitglieder 
mit Ehrungen des TSV Hof 1861 ausgeschlossen, die weiterhin elekt-
ronisch archiviert werden.

Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke fin-
det weder durch den TSV Hof 1861 noch dessen übergeordnete Ver-
bandsstrukturen statt.  

Mit dem Beitritt zum TSV Hof 1861 wird bestätigt, dass die Daten-
schutzhinweise für Neumitglieder zur Kenntnis genommen und ak-
zeptiert werden.   

Viel Spaß in deinem Verein

WICHTIG 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Ich ermächtige den TSV Hof 1861 e. V. die fälligen Mitgliedbeiträge vierteljährlich mittels 
SEPA-Lastschrift von meinem Konto jeweils zum 1. der Monate Februar, Mai, August und 
November einzuziehen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, ver-
schiebt sich die Abbuchung auf den folgenden Werktag. Zugleich weise ich mein Kreditins-
titut an, die vom TSV Hof 1861 e. V. gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich erkenne Ihre SEPA-Lastschrift an der Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE79ZZZ00000192159 und meiner Mitgliedsnummer (=Mandatsreferenz).

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

Kreditinstitut:

IBAN:    BIC:

Ort, Datum:

Unterschrift des Kontoinhabers:

Vor- u. Nachname des Kontoinhabers in Druckbuchstaben:
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie gleichzeitig die Anerkennung unserer jeweils gültigen Vereinssatzung und die Daten-
schutzhinweise für Neumitglieder erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.

(1) Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 
(2) Ermäßigte Mitgliedsformen der Beitragsformen 04 und 08 müssen beantragt, die Begrün-
dung mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. Der Vorstand entscheidet 
über die Einstufung im Rahmen der internen Vorgaben. 
(3) Änderungen der persönlichen Angaben sind umgehend mitzuteilen, insbesondere bei 
Inanspruchnahme der Beitragsformen 04, 05, 06, 07 und 08. 

Vereinsaustritt 
Der freiwillige Vereinsaustritt ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist halbjährlich 
zum 30.06. und zum 31.12. eines jeden Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von 6 Wo-
chen zulässig. (Kündigungen, die nach dem 15.05./15.11. des jeweiligen Jahres eingehen, 
können erst zum nächstmöglichen Kündigungstermin berücksichtigt werden). Der freiwilli-
ge Austritt muss schriftlich erklärt und an die Vereinsadresse (Jahnstr. 5, 95030 Hof) versen-
det werden. Versand als Einschreiben wird empfohlen.


